
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel II 
Änderung des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten 

1. Teil 
(Grundsatzbestimmungen) 

1. Teil 
(Grundsatzbestimmungen) 

§ 1. (1) Unter Krankenanstalten (Heil- und Pflegeanstalten) sind 
Einrichtungen zu verstehen, die 
 1. zur Feststellung und Überwachung des Gesundheitszustands durch 

Untersuchung, 
 2. zur Vornahme operativer Eingriffe, 
 3. zur Vorbeugung, Besserung und Heilung von Krankheiten durch 

Behandlung, 
 4. zur Entbindung oder 
 5. für Maßnahmen medizinischer Fortpflanzungshilfe 

bestimmt sind. 

§ 1. (1) Unter Krankenanstalten (Heil- und Pflegeanstalten) sind 
Einrichtungen zu verstehen, die 
 1 .zur Feststellung und Überwachung des Gesundheitszustands durch 

Untersuchung, 
 2. zur Vornahme operativer Eingriffe, 
 3. zur Vorbeugung, Besserung und Heilung von Krankheiten durch 

Behandlung, 
 4. zur Entbindung, 
 5. für Maßnahmen medizinischer Fortpflanzungshilfe oder 
 6. zur Bereitstellung von Organen zum Zweck der Transplantation 

bestimmt sind. 
§ 2b. (1) … § 2b. (1) … 
(2) Z 1 und Z 2 … (2) Z 1 und Z 2 … 

 3. Dislozierte Wochenkliniken als bettenführende Einrichtungen, deren 
ärztliche Versorgung durch eine Abteilung derselben Fachrichtung 
erfolgt, die in einer anderen Krankenanstalt bzw. an einem anderen 
Krankenanstaltenstandort eingerichtet ist (Mutterabteilung). Sie dienen 
zur Durchführung von Behandlungen mit kurzer Verweildauer, wobei 
das Leistungsangebot auf Basisversorgungsleistungen im Sinne der 
Leistungsmatrix des ÖSG eingeschränkt ist. Die Einrichtung dislozierter 
Wochenkliniken ist nur in Standardkrankenanstalten gemäß § 2a Abs. 1 
lit. a und in Schwerpunktkrankenanstalten gemäß § 2a Abs. 1 lit. b in 
Ergänzung zu den vorzuhaltenden Abteilungen der Krankenanstalten 
sowie in Standardkrankenanstalten der Basisversorgung gemäß § 2a 
Abs. 4 als Ersatz einer Abteilung für Chirurgie sowie in anderen 
Fachrichtungen ergänzend zulässig. Dislozierte Wochenkliniken müssen, 
sofern die Anstaltsordnung keine abweichenden Regelungen für 

 3. Dislozierte Wochenkliniken als bettenführende Einrichtungen, deren 
ärztliche Versorgung durch eine Abteilung derselben Fachrichtung 
erfolgt, die in einer anderen Krankenanstalt bzw. an einem anderen 
Krankenanstaltenstandort eingerichtet ist (Mutterabteilung). Sie dienen 
zur Durchführung von Behandlungen mit kurzer Verweildauer, wobei 
das Leistungsangebot auf Basisversorgungsleistungen im Sinne der 
Leistungsmatrix des ÖSG eingeschränkt ist. Die Einrichtung dislozierter 
Wochenkliniken ist nur in Standardkrankenanstalten gemäß § 2a Abs. 1 
lit. a und in Schwerpunktkrankenanstalten gemäß § 2a Abs. 1 lit. b in 
Ergänzung zu den vorzuhaltenden Abteilungen der Krankenanstalten 
sowie in Standardkrankenanstalten der Basisversorgung gemäß § 2a 
Abs. 4 als Ersatz einer Abteilung für Chirurgie sowie in anderen 
Fachrichtungen ergänzend zulässig. Dislozierte Wochenkliniken müssen, 
sofern die Anstaltsordnung keine abweichenden Regelungen für 
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Feiertage im Sinne des § 6 Abs. 1 lit. b enthält, jedenfalls von Montag 
früh bis Freitag abends zeitlich uneingeschränkt betrieben werden. Im 
Bedarfsfall ist durch die Mutterabteilung die erforderliche 
Weiterbetreuung nicht entlassener Patientinnen und Patienten außerhalb 
der Betriebszeit sicherzustellen. 

Feiertage im Sinne des § 6 Abs. 1 lit. d enthält, jedenfalls von Montag 
früh bis Freitag abends zeitlich uneingeschränkt betrieben werden. Im 
Bedarfsfall ist durch die Mutterabteilung die erforderliche 
Weiterbetreuung nicht entlassener Patientinnen und Patienten außerhalb 
der Betriebszeit sicherzustellen. 

§ 3d. … § 3d. … 
Derzeit nicht enthalten. Entnahmeeinheiten 

§ 3e. (1) Entnahmeeinheiten sind rechtskräftig bewilligte Krankenanstalten, 
die die Bereitstellung von Organen im Sinne des Organtransplantationsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xx/2012, in der jeweils geltenden Fassung, durchführen oder 
koordinieren. 

(2) Die Entnahmeeinheit kann sich auch mobiler Teams bedienen, die die 
Entnahme von Organen in den Räumlichkeiten anderer Krankenanstalten 
durchführen oder koordinieren, wobei diese den Anforderungen nach Abs. 3 zu 
entsprechen haben. 

(3) Der Träger der Entnahmeeinheit hat sicherzustellen, dass im Rahmen des 
Qualitätssystems zumindest Standardarbeitsanweisungen (Standard Operating 
Procedures-SOPs), Leitlinien, Ausbildungs- und Referenzhandbücher sowie 
Aufzeichnungen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit von Organen 
dokumentiert werden. Die Dokumentation hat eine nach dem Stand der 
Wissenschaften lückenlose Nachvollziehbarkeit der Transplantationskette von der 
Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung, soweit dies in den 
Aufgabenbereich der Entnahmeeinheit fällt, sicherzustellen und ist für einen 
Zeitraum von mindestens 30 Jahren aufzubewahren. 

Derzeit nicht enthalten. Transplantationszentren 
§ 3f. (1) Transplantationszentren sind Krankenanstalten, die 

Transplantationen im Sinne des Organtransplantationsgesetzes vornehmen und 
deren von der jeweiligen Landesregierung gemäß dem jeweiligen 
Landeskrankenanstaltengesetz erteilte Bewilligung dies umfasst. 

(2) Das Transplantationszentrum hat sich vor der Durchführung einer 
Transplantation zu vergewissern, dass hinsichtlich Organ- und 
Spendercharakterisierung sowie Konservierung und Transport der entnommenen 
Organe die Bestimmungen des Organtransplantationsgesetzes eingehalten 
wurden. 

(3) Der Träger des Transplantationszentrums hat sicherzustellen, dass im 
Rahmen des Qualitätssystems zumindest Standardarbeitsanweisungen (Standard 
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Operating Procedures-SOPs), Leitlinien, Ausbildungs- und Referenzhandbücher 
sowie Aufzeichnungen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit von Organen 
geführt werden. Die Dokumentation hat eine nach dem Stand der Wissenschaften 
lückenlose Nachvollziehbarkeit der Transplantationskette von der Spende bis zur 
Transplantation oder Entsorgung, soweit dies in den Aufgabenbereich des 
Transplantationszentrums fällt, sicherzustellen und ist für einen Zeitraum von 
mindestens 30 Jahren aufzubewahren. 

§ 6. (1) bis (5) … § 6. (1) bis (5) … 
(6) Die Anstaltsordnung ist an geeigneter, für das Personal leicht 

zugänglicher Stelle aufzulegen. Überdies sind die Teile der Anstaltsordnung 
gemäß Abs. 1 lit. a und b sowie d und e den Pfleglingen zugänglich zu machen. 

(6) Die Anstaltsordnung ist an geeigneter, für das Personal leicht 
zugänglicher Stelle aufzulegen. Überdies sind die Teile der Anstaltsordnung 
gemäß Abs. 1 lit. a und b sowie f und g den Pfleglingen zugänglich zu machen. 

2. Teil 
(Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

2. Teil 
(Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

§ 60. (1) bis (3) … § 60. (1) bis (3) … 
(4) Abs. 2 gilt nicht für Krankenanstalten in der Betriebsform selbständiger 

Ambulatorien, sofern sie sich einer regelmäßigen Überprüfung durch die 
Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in 
der Medizin oder einer vergleichbaren als Überwachungsstelle im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit akkreditierten Einrichtung, hinsichtlich 
Zahnambulatorien durch die Einrichtung für Qulaitätssicherung gemäß § 50 
Zahnärztekammergesetz (ZÄKG), BGBl. I Nr. 154/2005, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 57/2009, unterziehen, und diese Überprüfung 
 1. sich auf Einhaltung der sanitären Vorschriften, die auf Grund des Ersten 

Teiles dieses Bundesgesetzes erlassen wurden, bezieht, 
 2. unter Beachtung von einschlägigen Richtlinien und Leitlinien nach dem 

Gesundheitsqualitätsgesetz, BGBl. I Nr. 179/2004, erfolgt, und 
 3. den Empfehlungen nach § 118b Abs. 8 Ärztegesetz 1998, BGBl. I 

Nr. 169, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 61/2010, 
hinsichtlich Zahnambulatorien der Qualitätssicherungsverordnung gemäß 
§ 52 ZÄKG, entspricht. 

Selbständige Ambulatorien haben diese Form der Überprüfung unter Vorlage des 
entsprechenden Vertrages mit der Österreichischen Gesellschaft für 
Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin oder der 
akkreditierten Überwachungsstelle, hinsichtlich Zahnambulatorien mit der 
Einrichtung für Qualitätssicherung gemäß § 50 ZÄKG, der örtlich zuständigen 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Krankenanstalten in der Betriebsform selbständiger 
Ambulatorien, sofern sie sich einer regelmäßigen Überprüfung durch die 
Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in 
der Medizin oder einer vergleichbaren als Überwachungsstelle im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit akkreditierten Einrichtung, hinsichtlich 
Zahnambulatorien durch die Einrichtung für Qulaitätssicherung gemäß § 50 
Zahnärztekammergesetz (ZÄKG), BGBl. I Nr. 154/2005, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 57/2009, unterziehen, und diese Überprüfung 
 1. sich auf Einhaltung der sanitären Vorschriften, die auf Grund des Ersten 

Teiles dieses Bundesgesetzes erlassen wurden, bezieht, 
 2. unter Beachtung von einschlägigen Richtlinien und Leitlinien nach dem 

Gesundheitsqualitätsgesetz, BGBl. I Nr. 179/2004, erfolgt, und 
 3. den Empfehlungen nach § 118b Abs. 8 Ärztegesetz 1998, BGBl. I 

Nr. 169, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 61/2010, 
hinsichtlich Zahnambulatorien der Qualitätssicherungsverordnung gemäß 
§ 52 ZÄKG, entspricht. 

Selbständige Ambulatorien haben diese Form der Überprüfung unter Vorlage des 
entsprechenden Vertrages mit der Österreichischen Gesellschaft für 
Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin oder der 
akkreditierten Überwachungsstelle, hinsichtlich Zahnambulatorien mit der 
Einrichtung für Qualitätssicherung gemäß § 50 ZÄKG, der örtlich zuständigen 
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Bezirksverwaltungsbehörde zu melden und die Überprüfungsberichte zu 
übermitteln. 

Bezirksverwaltungsbehörde zu melden und die Überprüfungsberichte zu 
übermitteln. Die Überprüfung umfasst auch die Überprüfung des 
Arzneimittelvorrats nach § 20 Abs. 2. 

Hauptstück F 
Entnahme von Organen oder Organteilen Verstorbener zum Zwecke der 

Transplantation 
§ 62a. (1) Es ist zulässig, Verstorbenen einzelne Organe oder Organteile zu 

entnehmen, um durch deren Transplantation das Leben eines anderen Menschen 
zu retten oder dessen Gesundheit wiederherzustellen. Die Entnahme ist 
unzulässig, wenn den Ärzten eine Erklärung vorliegt, mit der der Verstorbene 
oder, vor dessen Tod, sein gesetzlicher Vertreter eine Organspende ausdrücklich 
abgelehnt hat. Eine Erklärung liegt auch vor, wenn sie in dem bei der Gesundheit 
Österreich GesmbH, Geschäftsbereich ÖBIG, geführten Widerspruchsregister 
eingetragen ist. Die Entnahme darf nicht zu einer die Pietät verletzenden 
Verunstaltung der Leiche führen. 

(2) Die Entnahme darf erst durchgeführt werden, wenn ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Arzt den eingetretenen Tod festgestellt hat. Dieser 
Arzt darf weder die Entnahme noch die Transplantation durchführen. Er darf an 
diesen Eingriffen auch sonst nicht beteiligt oder durch sie betroffen sein. 

(3) Die Entnahme darf nur in Krankenanstalten vorgenommen werden, die 
die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 lit. a und c bis g erfüllen. 

(4) Organe oder Organteile Verstorbener dürfen nicht Gegenstand von 
Rechtsgeschäften sein, die auf Gewinn gerichtet sind. 

(5) Die Entnahme von Organen und Organteilen Verstorbener zum Zwecke 
der Transplantation hat Vorrang vor der Entnahme von Zellen und Gewebe zur 
Anwendung beim Menschen. Der Bedarf an Organen und Organteilen 
Verstorbener zum Zwecke der Transplantation darf nicht durch eine Entnahme 
von Zellen und Gewebe zur Anwendung beim Menschen beeinträchtigt werden. 

Entfällt. 

§ 62b. Angaben über die Person von Spender bzw. Empfänger sind vom 
Auskunftsrecht gemäß § 26 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 
ausgenommen 

Entfällt. 

§ 62c. (1) Wer dem § 62a zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 36.340 Euro zu 
bestrafen. 

Entfällt. 
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(2) Der Versuch ist strafbar. 
Widerspruchsregister 

§ 62d. (1) Das Widerspruchsregister (§ 62a Abs. 1) dient dem Zweck, auf 
Verlangen von Personen, die eine Organspende ausdrücklich ablehnen, den 
Widerspruch gesichert zu dokumentieren, um eine Organentnahme in Österreich 
wirksam zu verhindern. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Widerspruchsregister hat 
auf Verlangen der Person, die eine Organspende ausdrücklich ablehnen will, zu 
erfolgen. Dieses muss die Unterschrift der Person tragen. Mit dem Verlangen 
erfolgt die Zustimmung zur Verarbeitung der Daten. 

(3) Im Widerspruchsregister können folgende Daten der Person, die einen 
Widerspruch erklärt hat oder für die ein Widerspruch erklärt wurde, verarbeitet 
werden: Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Adresse, 
gegebenenfalls Name des gesetzlichen Vertreters. 

(4) Über die erfolgte Eintragung wird durch die Gesundheit Österreich 
GesmbH eine Eintragungsbestätigung ausgestellt. Der Widerspruch gegen eine 
Organentnahme und die damit verbundene Zustimmung zur Verarbeitung der 
Daten im Widerspruchsregister kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. In 
diesem Fall ist die Eintragung unverzüglich zu löschen. 

(5) Die Gesundheit Österreich GesmbH hat für den Betrieb des 
Widerspruchsregisters Datensicherheitsmaßnahmen gemäß §§ 14f 
Datenschutzgesetz 2000 zu ergreifen. Es ist eine Datensicherheitsvorschrift, in 
der sämtliche für den Betrieb des Widerspruchsregisters erforderliche 
Datensicherheitsmaßnahmen anzuordnen sind, zu erlassen. 

(6) Die Zugriffsberechtigungen sind für die zugriffsberechtigten Mitarbeiter 
der Gesundheit Österreich GesmbH individuell zuzuweisen. Eine 
Zugriffsberechtigung auf das Widerspruchsregister darf nur eingeräumt werden, 
wenn die Zugriffsberechtigten über die Bestimmungen gemäß § 15 
Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 und die 
Datensicherheitsvorschrift nach Abs. 5 belehrt wurden. 

(7) Zugriffsberechtigte sind von der weiteren Ausübung ihrer 
Zugriffsberechtigung auszuschließen, wenn sie diese zur weiteren Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie die Daten nicht 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwenden. 

(8) Es ist sicherzustellen, dass Identität und Rolle der Zugriffsberechtigten 

Entfällt. 
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bei jedem Zugriff dem Stand der Technik entsprechend nachgewiesen und 
dokumentiert wird. 

(9) Es ist sicherzustellen, dass geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechende, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen berücksichtigende Vorkehrungen 
getroffen werden, um eine Vernichtung oder Veränderung der Daten durch 
Programmstörungen (Viren) zu verhindern. 

(10) Alle im Bereich des Widerspruchsregisters durchgeführten 
Datenverwendungsvorgänge, wie Eintragungen, Änderungen, Abfragen und 
Übermittlungen sind zu protokollieren. 

Verpflichtung der Krankenanstalten 
§ 62e. Jede nach § 62a Abs. 3 zur Entnahme berechtigte Krankenanstalt ist 

verpflichtet, vor einer Entnahme von Organen, Organteilen oder Zellen und 
Gewebe bei Verstorbenen durch eine Anfrage bei der Gesundheit Österreich 
GesmbH sicherzustellen, dass keine Eintragung eines Widerspruchs im 
Widerspruchsregister vorliegt. 

Entfällt. 

Hauptstück G 
Konsumentenschutz 

§ 62f. Hat ein Pflegling seine Vertragserklärung während seines Aufenthalts 
in der Krankenanstalt abgegeben, so ist diese unwirksam, wenn sie unter solchen 
Umständen abgegeben wurde, die einen Rücktritt gemäß § 3 
Konsumentenschutzgesetz, BGBl. Nr. 149/1979, in der geltenden Fassung, 
rechtfertigen. 

Hauptstück F 
Konsumentenschutz 

§ 62a. Hat ein Pflegling seine Vertragserklärung während seines Aufenthalts 
in der Krankenanstalt abgegeben, so ist diese unwirksam, wenn sie unter solchen 
Umständen abgegeben wurde, die einen Rücktritt gemäß § 3 
Konsumentenschutzgesetz, BGBl. Nr. 149/1979, in der geltenden Fassung, 
rechtfertigen. 

§ 62g. Wenn eine bettenführende Krankenanstalt gemäß § 3 Abs. 2a oder ein 
selbstständiges Ambulatorium gemäß § 3a Abs. 4 sozialversicherungsrechtlich 
erstattungsfähige Leistungen erbringt, sind diesbezüglich geschlossene 
Behandlungsverträge hinsichtlich des Honorars nichtig, worüber der Pflegling vor 
Inanspruchnahme der Leistung nachweislich aufzuklären ist. Gleiches gilt, wenn 
eine Krankenanstalt über das bewilligte Leistungsangebot hinaus Leistungen 
erbringt. 

§ 62b. Wenn eine bettenführende Krankenanstalt gemäß § 3 Abs. 2a oder 
ein selbstständiges Ambulatorium gemäß § 3a Abs. 4 
sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringt, sind 
diesbezüglich geschlossene Behandlungsverträge hinsichtlich des Honorars 
nichtig, worüber der Pflegling vor Inanspruchnahme der Leistung nachweislich 
aufzuklären ist. Gleiches gilt, wenn eine Krankenanstalt über das bewilligte 
Leistungsangebot hinaus Leistungen erbringt. 

§ 65. (1) bis (4i) … § 65. (1) bis (4i) … 
Derzeit nicht enthalten. (4j) Die Landesgesetzgebung hat die Ausführungsbestimmungen zu den 

§§ 1, 2b Abs. 2 Z 3, 3e, 3f und 6 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr.  xx/2012 innerhalb von sechs Monaten zu erlassen. 
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Artikel III 
Änderung des Arzneimittelgesetzes 

§ 1. (1) bis (2) … § 1. (1) bis (2) … 
(3) Z 1 bis Z 9 … (3) Z 1 bis Z 9 … 

 10. Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die zur Anwendung an Tieren 
bestimmt sind und 

 a) zur Reinigung, Pflege, Vermittlung bestimmter Geruchseindrücke 
beim Tier, zur Beeinflussung des Aussehens oder zum Schutz der 
Haut dienen und 

 b) keine Stoffe enthalten, die nach lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen in kosmetischen Mitteln nicht enthalten sein dürfen, 
und 

 11. Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes, BGBl. Nr. 
657/1996. 

 10. Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die zur Anwendung an Tieren 
bestimmt sind und 

 a) zur Reinigung, Pflege, Vermittlung bestimmter Geruchseindrücke 
beim Tier, zur Beeinflussung des Aussehens oder zum Schutz der 
Haut dienen und 

 b) keine Stoffe enthalten, die nach lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen in kosmetischen Mitteln nicht enthalten sein dürfen, 

 11. Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes, BGBl. Nr. 
657/1996 und 

 12. Organe oder Organteile im Sinne des Organtransplantationsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xx/2012. 

Artikel IV 
Änderung des Gewebesicherheitsgesetzes 

§ 4. (1) bis (4) … § 4. (1) bis (4) … 
(5) Um das Leben von Menschen zu retten oder deren Gesundheit wieder 

herzustellen, ist es zulässig, Verstorbenen Zellen oder Gewebe zu entnehmen, 
sofern diese Zellen oder Gewebe innerhalb des Anwendungsbereichs dieses 
Bundesgesetzes oder als Arzneimittel für neuartige Therapien zur Verwendung 
beim Menschen bestimmt und die sonstigen Voraussetzungen des § 62a des 
Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1957, 
erfüllt sind. 

(5) Um das Leben von Menschen zu retten oder deren Gesundheit wieder 
herzustellen, ist es zulässig, Verstorbenen Zellen oder Gewebe zu entnehmen, 
sofern diese Zellen oder Gewebe innerhalb des Anwendungsbereichs dieses 
Bundesgesetzes oder als Arzneimittel für neuartige Therapien zur Verwendung 
beim Menschen bestimmt und die sonstigen Voraussetzungen des § 5 des 
Organtransplantationsgesetzes, BGBl. I Nr. xx/2012, erfüllt sind. 

Derzeit nicht enthalten. (5a) Entnahmeeinrichtungen sind verpflichtet, vor einer Entnahme von 
Zellen oder Gewebe bei Verstorbenen, durch eine Abfrage bei der Gesundheit 
Österreich GmbH sicherzustellen, dass keine Eintragung eines Widerspruchs im 
Widerspruchregister (§ 6 Organtransplantationsgesetz) vorliegt. 

§ 35. (1) … § 35. (1) … 
(2) Z 1 bis Z 5 … (2) Z 1 bis Z 5 … 

 6. gegen die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 5 verstößt,  6. gegen die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 5 oder 5a verstößt, 
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Artikel V 
Änderung des Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich GmbH 

§ 4. (1) Z 1 bis Z 5 … § 4. (1) Z 1 bis Z 5 … 
 6. Koordination und Abwicklung von Vorhaben im Bereich des Organ- und 

des Stammzelltransplantationswesens, 
 6. Koordination und Abwicklung von Vorhaben im Bereich des Organ- und 

des Stammzelltransplantationswesens, die Organvigilanz und das 
Berichtswesen im Bereich der Organtransplantation, 

 7. …  7. … 
 8. Führung des IVF-Registers, des Widerspruchsregisters gemäß § 62a Abs. 

1 Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), 
BGBl. Nr. 1/1957, und weiterer Register auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens nach Maßgabe besonderer gesetzlicher 
Bestimmungen, 

 8. Führung des IVF-Registers, des Widerspruchsregisters gemäß § 6 des 
Bundesgesetzes über die Transplantation von menschlichen Organen 
(Organtransplantationsgesetz – OTPG), BGBl. I Nr. xx/2012, und 
weiterer Register auf dem Gebiet des Gesundheitswesens nach Maßgabe 
besonderer gesetzlicher Bestimmungen, 
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